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RS OGH 1977/6/23 7Ob27/77,
7Ob26/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1977

Norm

ABGB §896

ABGB §1061

VersVG §39

VersVG §69

VersVG §158h

Rechtssatz

Der Erwerber eines versicherungsp ichtigen Fahrzeuges braucht nicht damit zu rechnen, dass der

Haftp ichtversicherungsschutz trotz der Übergabe des Fahrzeuges mit Kennzeichen infolge Nichtzahlung der Prämie

bereits erloschen sein könnte; es ist umgekehrt Verp ichtung des Veräusserers, auf einen solchen Ausnahmefall

aufmerksam zu machen, widerigenfalls er dem Erwerber regresspflichtig wird.
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